
!e1~~tt zur Parlamentskorre~~~~~ 21.Feber 1952 

Anfragebeantwor'!:.~~~ 

Die Abg.Dr. P f e i f e r und Genossen riohtetenam 23.Jänner an den 

Finanzminister eine Anfrage,betreffemd die Entsohädigung der Besatzungsopfer~ 

Sie wiesen darauf hin, dass Entschädigungen für besetzte Häuser und Wohnungen 

einsoh1iesslioh des Mobiliars nur mit dem eineinhalbfaohen Wert von 1945 

bereohnet wurden. während die Lebenshaltungskosten auf das Aohtfaohe gesti~ 

gen seien. Die österreioh1sche Finanzverwaltung hätte die Aufgabe, als Anwalt 

der Beeatzungsopfer zu fungieren, und die Lasten der Besatzung müssten von 

der Allgemeinheit gleiohmässig getragen werdeno 

Bundesminister für Finanzen DrGK ami t z hat diese Anfrage nunmehr 

wie folgt beantwortet g 

Zu Frage 1 und 2 (Von weloher Stelle wurde angeordnet, dass 
die erlittenen Sohäden nur nach den Stopppreisen von 1945 plus 50 Prozent 
vergütet werden? Besteht diese Anordnung nooh unverändert weiter?): 

"Auf Grund des am l.Juli 1947 mit der amer:i.kanisohen Besatzungsmaoht 

abgeschlossenen Übereinkommens obliegt die Begleiohung der Besatzungssohäden 

innerhalb der amerikanisohen Zone den österreiohlsohen Behörden. Seit aiesam 

Zeitpunkt werden über Anordnung des Finanzministeriums die Bestimmungen des 

Reiohsleistungsgesetzes bzw. die .zu dessen Durohführung ergangenen Veror~un~ 

gen und Erlässe auf Sohadensberechnungen sinngomäse angewendet, wobei zu 

den Stopppreisen 1945 ein 5~prozentiger Aufsohlag zugereohnet wird. In den 

übrigen Besatzungszonen wird die Entschädigung s3it diesem Zeitpunkt grund­

sätzlich naoh den gleiohen Riohtlinien erreohnet und •• soferne der zuständige 

Zonenkommandani zustimmt - ausbez~lt. In den niohtamerikanisohen Zonen ist 

die Höhe der zu bezahlenden Entsohädigung dernnaohvon den Finanzoffizieren 

der Besatzungsmäohte abhängig. 

Alle Bemühungen der 6sterreiohisohen B~desregierung, eine gleiobmässi'­

ge Behandlung der Leistung8Pfliohtigen in allen Bosatzungszonen sioherzu­

stellen, waren erfolglos. 

Die Apordnung, Besatzungsschäden zu denStopppreisen 1945 mit 50.pro­

zentigem Zusohlag zu vergüten, ist auoh derzeit noch in Kraft." 
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Z-u Frage 3 (ob der Minister bereit sei, eine Vergütung der Besatzungs­
schäden nach den Wiedaransohaffungs- und Instandsatzungskosten anzuordnen 
und einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, der die Vergütung dar Besatzungs-
schäden naoh raohtsstaatliohen Prinzipien regelt): . . 

IIGagenwäü;!ag steht ein Gesetz für die Regelung der Besatzungssohäden 

in der VS~Zone in Ausarbeitung, welohes den geänderten wirtsohaftliohen 

Verhältn1ssen im Rahmen der gegebenen budgetären oder staatsfinanziellen 

Mögliohkeiten Reohnung tragen soll. Die Vergütung von Besatzungssohäden 

naoh den vollen Wiederbesohaffungs-bzw.lnstandsetzungskosten wird jedooh 

keinesfalls in Betraoht gazögenwerden können. Es darf dabei auch nicht übe~ 
nouo 

sehen werden, dass die Gesohädigten keineswegs . nanriohtungs- oder sonstige 

Gebrauohsgegenstände zur Verfügung gestellt haben, sondern dass Wohnungen, 

Möbel und Hausrat zumeist schon jahrelang in Gebrauoh gestanden sind und für 

die Zeit der Inanspruchnahme in vielen Fällen auoh eine laufende Vergütung 

gewährt worden ist, sodass selbst dann, wenn man von den heutigen Preisen 

für die Wiederbesohaffung oder Instandsetzung ausgehen würde, ein bedeuten­

der Abstrich gemacht werden müsste. Bei dieser Gelegenheit sei festgestellt, 

dass die Eingänge aus den Besatzungskostenbeiträgen niedriger waren als die 

daraus zu bestreitenden tatsäohliohen Ausgaben, sodass der Abgang duroh 

Sohuldautnahmen gedeokt werden musste. 

Esw!rd versuoht werden, das für die US-Zone vorbereitete Gesetz naoh 

Wirksamwerden auoh in den anderen Besatzungszonen zur Anwendung zu bringen. 

Die Bundesregierung ist jedoch nicht befugt, eine solohe Regelung ohne Zu~ 

stimmung der Besatzungsmäohte zu treffen. 11 

Zu Frage' 4 (Naoh welohen Grundsätzen wird der im Bundesvoransohlag 1952 
~~r~RqhQne Kredit von 25 Mill.S für '~eihilfen bei Ansprüchen gegen eine Be­
.atfi'tmC.macht tt aufgeteil t?}a 

ItDer im Bundesvoransohlag 1952 vorgesehene Kredit von 25 Mill. S für Bei ... 
hilfen bei Ansprüchangegen eine Besatzungsmacht ist aussohliesslich für die 
Geschädigten der Sowjatzone bestimmt, weil diese Besatzungsmaoht seit 1.9.1948 
Ansprüohe für Schäden kaum mehr anerkannt hat. Dieser Betrag wird nioht aus­
reichen, alle Sohadensfälle innerhalb dieser Zone auoh nu~ annähernd zu be­
rücksiohtigen, soll jedooh die kraSsesten Härtefälle ausgleiohen. Riohtlinien 
für eine mögliohst gere,ohte und zweokmässige Verteilung dieser Gelder sind in 
Vorbereitung. Zunächst ist nur an Aushilfen für physisohe Personen gedaoht, vor 
allem jene, deren Eigentum heute noch von der Besatzungsmaoht in Anspruch se­
nommen 1st, ohne dass hiefür eine Vergütung geleistet wird. Zunächst wird ein 
Überblick über die Gesamthöhe der in Betraoht kommenden Schä.den innerhalb 
der Sowjetzone gewonnen werden müssen. 

Verlautbarungen über die Form der Einbringung von diesbezüglichen 
Anträgen werden zeitgel'echt erlassen werden." 

-.... -.-
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